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Vorstandsvergütungssystem der MAN SE (Stand 12. Febr. 2010) 

 

Vergütungsstruktur und -bestandteile 

Die Vergütung für die Vorstandsmitglieder setzt sich aus erfolgsunabhängigen Gehalts- und 

Sachleistungen sowie Versorgungsbeiträgen und aus erfolgsbezogenen Komponenten zu-

sammen. Die erfolgsbezogenen, variablen Vergütungsteile bestehen aus an den 

geschäftlichen Erfolg gebundenen Komponenten und aus Komponenten mit langfristiger 

Anreizwirkung und Risikocharakter.  

 

• Die feste Vergütung wird als monatliches Gehalt geleistet. Hinzu kommen Sach-

bezüge, die insbesondere die Gestellung eines Dienstwagens  sowie die Übernahme 

von Versicherungsprämien umfassen. Eine Überprüfung und gegebenenfalls 

Anpassung der festen Vergütung erfolgt regelmäßig unter Berücksichtigung der 

allgemeinen Gehaltsentwicklung und des Verantwortungsbereichs des jeweiligen 

Vorstandsmitglieds. 

 

• Die auf den geschäftlichen Erfolg ausgerichtete, einmal jährlich gezahlte Tantieme ist 

nach geltender Tantieme-Richtlinie vom erreichten Wertbeitrag der MAN-Gruppe 

(MAN Value Added) abhängig. Dieser errechnet sich auf Basis des operativen 

Ergebnisses abzüglich eines Kostenansatzes für das eingesetzte Kapital. Der 

Kapitalkostenansatz entspricht der von Investoren erwarteten Mindestrendite auf das 

eingesetzte Eigen- und Fremdkapital. Sie wird als gewichteter Durchschnittswert für 

das Eigenkapital mit dem Zinssatz für langfristige, risikofreie Anlagen zuzüglich 

einem Risikozuschlag für das spezifische Risiko der Anlage und für das Fremdkapital 

mit dem Zinssatz für risikofreie Anlagen zuzüglich eines Risikozuschlags für 

langfristige Industrieanlagen ermittelt (Weighted Average Cost of Capital; WACC) und 

ist derzeit mit 11% vor Steuern festgelegt.  
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Erst wenn ein die Kapitalkosten überschreitendes Ergebnis erreicht wird, setzt ein 

Anspruch des Vorstands auf Tantieme ein. Die Höhe richtet sich nach dem Grad der 

Erreichung oder Überschreitung eines vorab vom Aufsichtsrat festgelegten Zielwerts 

für den Wertbeitrag. Die Tantieme ist in der Höhe beschränkt (Cap); die Festlegung 

des Cap erfolgt durch den Aufsichtsrat.  

Der Aufsichtsrat der MAN SE hat eine Prüfung der derzeitigen Ausgestaltung der 

Tantieme veranlasst, dies insbesondere im Hinblick auch auf die neuen Vorgaben 

durch das Gesetz zur Angemessenheit von Vorstandsvergütungen; auf Basis des 

Prüfungsergebnisses wird der Aufsichtsrat eine Entscheidung über Anpassungen 

treffen. 

 

• Die auf den langfristigen Unternehmenserfolg ausgerichtete Komponente wird in 

Form des MAN-Aktien-Programms gewährt, über dessen Auflegung der Aufsichtsrat 

in zweijährigem Turnus im Voraus für jeweils zwei Jahre beschließt. Im Rahmen 

dieses Programms erhalten die Vorstände jährlich steuerpflichtige Barzuwendungen 

in Höhe von 50 % der festen Vergütung. Die Hälfte des Zuwendungsvolumens ist in 

Stammaktien der MAN SE anzulegen. Der Erwerb und die Verwahrung der Aktien 

erfolgt zentral durch die MAN SE im Namen und für Rechnung der 

Vorstandsmitglieder. Über erworbene Aktien kann nach Ablauf einer Sperrfrist von 

vier Jahren frei verfügt werden. Während der Sperrfrist dürfen die Aktien nicht 

veräußert, beliehen oder kursgesichert werden. Bei Übertritt in den Ruhestand sowie 

bei Ausscheiden aus der MAN Gruppe endet die Sperrfrist spätestens ein Jahr nach 

dem Tag des Ausscheidens. 
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• Die Versorgungsansprüche der Vorstandsmitglieder umfassen Alters-, Invaliditäts- 

und Hinterbliebenenversorgung. Anwartschaften werden im Rahmen eines beitrags-

orientierten, fondsakzessorischen Versorgungssystems aufgebaut. MAN SE zahlt 

jährlich einen Beitrag in Höhe von 20% der festen Vergütung und der im Geschäfts-

jahr geleisteten Vorjahres-Tantieme in einen MAN Fonds ein. Optional sind zusätzli-

che Eigenbeiträge durch Brutto-Entgeltumwandlung möglich. Die geleisteten Beiträge 

und ihre Verzinsung werden auf individuellen Kapitalkonten geführt. Der aufgelaufene 

Saldo des Kapitalkontos wird entsprechend der Performance ausgewählter Kapital-

marktindices verzinst, deren Gewichtung altersabhängig ist. Die Beiträge und ihre 

Verzinsung sowie gegebenenfalls eine darüber hinaus vom Fonds erzielte Verzin-

sung ergeben das zur Verfügung stehende Kapital. Im Versorgungsfall wird das Gut-

haben auf dem Kapitalkonto, mindestens die Summe der geleisteten Beiträge, wahl-

weise als Einmalbetrag, als Zahlung in Raten oder verrentet ausgezahlt. Bei Invalidi-

tät oder im Todesfall wird der aufgelaufene Kontenstand, mindestens aber ein Kapital 

in Höhe des Vierfachen der festen Jahresvergütung und Tantieme ausgezahlt.  

 

 

Besondere dienstvertragliche Vergütungsregelungen  

Im Fall einer vorzeitigen Beendigung einer Bestellung ohne wichtigen Grund und auf Veran-

lassung der Gesellschaft erhält das betroffene Mitglied des Vorstands als Abfindung die feste 

Vergütung, die Tantieme, die Zuschüsse zu Versicherungen sowie die Beiträge zum 

Versorgungssystem bis zum Ende der regulären Amtszeit, maximal aber für zwei Jahre. Für 

die Berechnung des hierbei maßgeblichen Betrags der Tantieme wird auf die Tantieme des 

abgelaufenen Geschäftsjahrs und auf die voraussichtliche Tantieme für das laufende 

Geschäftsjahr abgestellt. Einkünfte aus anderweitigen Tätigkeiten werden angerechnet; die 

Bezugsbasis zur Berechnung der Höhe der Beiträge zum Versorgungssystem ermäßigt sich 

dementsprechend.  
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Bei Beendigung einer Bestellung auf Veranlassung eines Mitglieds des Vorstands - dies ist 

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 18 Monaten ohne Angabe von Gründen möglich - 

werden Leistungen lediglich bis zum Ablauf der Kündigungsfrist gewährt. Besondere 

Change-of-Control-Regelungen sind nicht vorgesehen. 

 


